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RS OGH 1975/9/30 3Ob141/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.09.1975

Norm

ABGB §1416

EO §312 Abs1

Rechtssatz

Auf welchen Teil der Forderung des Überweisungsgläubigers eine zur vollständigen Befriedigung der betriebenen

Forderung nicht ausreichende Zahlung anzurechnen ist, hängt nicht vom Willen des Drittschuldners ab, sondern ist

nach den Vorschriften der EO zu beurteilen. Für den Drittschuldner ist nur der Gesamtbetrag der Forderung des

Überweisungsgläubigers einerseits und die Höhe seiner Verbindlichkeit gegenüber dem Überweisungsschuldner

andererseits maßgebend.
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